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Ordentliche Hauptversammlung der 
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft am 2. Juli 2020 
 
Erläuterung zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1 
 
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 
31. Dezember 2019, des zusammengefassten Lageberichts für die Berentzen-Gruppe Aktiengesell-
schaft und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach  
§ 289a Abs. 1 und § 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2019 
 
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gemäß § 172 Satz 1 Aktiengesetz 
(AktG) am 23. März 2020 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Zugleich hat der Aufsichts-
rat den Konzernabschluss gebilligt. 
 
Eine Feststellung des Jahresabschlusses und eine Billigung des Konzernabschlusses durch die Hauptver-
sammlung ist deshalb nach § 173 Abs. 1 AktG nicht erforderlich. Auch die übrigen vorgenannten Unter-
lagen sind der Hauptversammlung lediglich zugänglich zu machen, ohne dass es – abgesehen von der 
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns – einer Beschlussfassung hierzu bedarf. 
 
Die vorgenannten Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns 
sind über die Internetadresse www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/ zugänglich. 
 
 
Haselünne, im Mai 2020 
 
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft 
 
 
Der Vorstand 

http://www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/

